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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 
Sehr geehrte Abgeordnete!

Vor drei Monaten, zum Beginn der XIII. Legislaturperiode stand ich hier, um meine Regierungserklärung zu verlesen. Heute stehe ich hier, um die Haushaltsrede zu halten. Sie wird in diesem Jahr kürzer sein als üblich. Das soll aber nicht heißen, dass ich dem Haushaltsvoranschlag weniger Bedeutung beimesse. Ich werde mich kürzer fassen, da ich viele politische Leitlinien und Inhalte bereits in meiner Regierungserklärung vorweg genommen habe.

Wir befinden uns heute in einer Zeit großer und schneller Veränderungen, die sowohl die Gesellschaft als auch die Politik betreffen: Als Landesverwaltung können wir in einem durch die Verfassungsreform von 2001 erweiterten rechtlichen Rahmen handeln. Hinzu kommt die Übernahme von Zuständigkeiten, die bisher die Region wahrgenommen hat. In diesem Zusammenhang müssen wir uns auch auf die von Rom in Angriff genommene Abtretung beziehungsweise Delegierung von Kompetenzen an die örtlichen Körperschaften, die so genannte Devolution einstellen. Auf der anderen Seite ist eine Abnahme der Einnahmen zu verzeichnen. Die Herausforderung besteht also darin, die Effizienz der Regierungsarbeit und der Dienste zu steigern und die Ausgaben unter Kontrolle zu halten. 

Im Verhältnis zu anderen Ländern, Regionen und Provinzen steht Südtirol gut da. Für das laufende Jahr wurde uns ein Wirtschaftswachstum von 2,2 Prozent vorhergesagt, das über dem gesamtstaatlichen von 1,5 Prozent liegt. Auch was die wirtschaftliche Stabilität und Kreditwürdigkeit angeht, haben die Ratingagenturen Südtirol italienweit den Spitzenplatz zuerkannt. Weniger rosig sind Preisentwicklung und Inflationsraten. Hier ist ein gemeinsames Vorgehen der öffentlichen Einrichtungen und der privaten Verbände sowie der Bürgerinnen und Bürger notwendig. Die Entwicklung der Lebenshaltungskosten ist zu überwachen, um Steigerungen begrenzen und die so genannte „neue Armut“ bekämpfen zu können. 

Im Budgetentwurf sind – zu einem ansehnlichen Teil – die im Koalitionsprogramm festgeschriebenen Programmpunkte bereits berücksichtigt.

Der Haushaltsvoranschlag 2004 sieht Ausgaben und Einnahmen von 4,4 Milliarden Euro vor. Der Landeshaushalt soll auch weiterhin ein bürgernahes Dokument bleiben, durch das die Wirtschaftsentwicklung gezielt gefördert, den Bürgerinnen und Bürgern soziale Sicherheit geboten, Bildung und kulturelle Entfaltung vorangetrieben und der Schutz von Umwelt und Landschaft gewährleistet werden.

So bilden das Gesundheitswesen und das Sozialwesen mit besonderem Blick auf die Familie sowie der Bildungsbereich in diesem Jahr Schwerpunkte in unserem Ausgabenprogramm. Den Haushaltsentwurf, der Ihnen nun vorliegt, versteht die Landesregierung als Entwicklungsgrundlage aber auch als eine Voraussetzung, um den dringenden Bedürfnissen der Bevölkerung bestmöglich zu entsprechen.

Nun werde ich Ihnen Einblick geben in die wichtigsten Zielsetzungen der verschiedenen Bereiche:

Auch für das laufende Jahr 2004 gilt der Vorsatz, die europäischen  Strukturfondsprogramme und Gemeinschaftsinitiativen wie Ziel 2, ESF, Interreg IIIA Italien - Österreich und Interreg IIIA Italien – Schweiz, Interreg IIIB Alpenraum und Cadses, Interreg IIIC, Interact und Leader+ planmäßig umzusetzen. 

Schon im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, alle zur Verfügung stehenden Ressourcen termingerecht auszuschöpfen und somit den Verlust von Geldern zu verhindern. Im laufenden Jahr wird unser ganzer Einsatz demselben Ziel gelten. Wir engagieren uns weiterhin für die Wirksamkeit und Ordnungsmäßigkeit der lokalen Programmverwaltung. Dafür werden wir weiterhin die enge Zusammenarbeit mit den Leistungsempfängern wie den Einzelunternehmen und Gesellschaften sowie sonstigen öffentlichen Körperschaften fördern und den regen Informationsaustausch vertiefen durch periodische Aussprachen mit allen involvierten Akteuren. 

Im Rahmen des Info Point Europa soll EU-Information für die Südtiroler Bevölkerung weiterhin verbreitet werden, insbesondere im Hinblick auf den Beitritt von 10 neuen Mitgliedsstaaten und den Wahlen zum Europäischen Parlament.

Wir werden im Jahr 2004 unsere Bemühungen, Südtirols gute Arbeitsmarktsituation beizubehalten, fortsetzen. Dabei wird die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Pläne schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet sein, die Dienste und Maßnahmen zur Förderung des Südtiroler Arbeitsmarktes optimal auszubauen und weiterzuentwickeln. 

Berücksichtigt wird die Bedeutung ausländischer Arbeitskräfte für Südtirols Wirtschaft. Ein wichtiger Beitrag wird hierbei auch von der Beobachtungsstelle für Einwanderung geleistet werden. 

Auch die Bemühungen zur Förderung der Chancengleichheit für alle Bürgerinnen und Bürger auf dem Arbeitsmarkt, der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen sowie des Wiedereinstiegs von Frauen in die Arbeitswelt werden weiterhin im Mittelpunkt stehen. 

Bei der Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Vorgaben werden die Bekämpfung der Schattenwirtschaft und die Umsetzung des landesweiten Arbeitssicherheitsplans weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen. Besonders wichtig wird dabei das Zusammenwirken aller im Arbeitsschutz involvierten Ämter und Dienststellen sein.

Zwecks Suche und Beschaffung von qualifizierten Arbeitsnehmern für Südtirols Arbeitgeber werden, wie schon im Vorjahr, in Zusammenarbeit mit dem Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirols spezifische Arbeitsbörsen im EU-Beitrittsstaat Polen und in Italien an der Adria (Jesolo, Lignano Sabbiadoro) durchgeführt. 

Besondere Aufmerksamkeit und Einsatz werden nach wie vor der Wahrung der autonomierechtlichen Bestimmungen und der besonderen arbeitsmarktpolitischen Situation Südtirols gelten.

Im Bereich Handwerk und Industrie setzten wir uns für das Jahr 2004 folgende Ziele:

· Die Stabilisierung der klein und familienbetrieblichen Wirtschaftsstruktur durch Förderung von Handwerk und Mittelstand, insbesondere durch die Hilfestellung bei der Betriebsnachfolge sowie durch die Stärkung der Innovation und durch die Novellierung der Handwerksordnung;

· Die Bedeutung der Lehre stärken. Insbesondere durch die Anpassung der Lehrlingsordnung, die Umsetzung der Lehrlingsstudie und die Organisation von Berufswettkämpfen;

· Das in Südtirol knappe Gewerbebauland den Unternehmen so zuweisen, dass die bestmögliche Nutzung erreicht wird.

Zur Durchführung von Studien und Umfragen im Hinblick der Errichtung des Technologie-parks Bozen wurden die hierfür notwendigen Geldmittel bereitgestellt.

Dringend ist im Bereich Alpinwesen die Verabschiedung des neuen Skipistengesetzes, das aufgrund der staatlichen Vorgaben innerhalb der nächsten 6 Monate passieren sollte. Neben den bekannten Inhalten wie Helmpflicht und Sicherheit auf den Skipisten geht es hier v. a. auch um die definitive Regelung zwischen Grundeigentümern, Aufstiegsanlagen- und Skipistenbetreibern.

Im Bereich der touristischen Organisationen gilt es, das grundlegende Ordnungsgesetz zu überarbeiten hinsichtlich der Strukturdiskussion auf Ebene der Tourismusorganisationen und der dazu notwendigen finanziellen Ausstattung der Tourismusvereine und Tourismusverbände; dies wird realistischerweise nicht im Jahreszeitraum zum Abschluss gelangen können. Hinsichtlich der Ordnungsgesetze ist dringlich auch die Überarbeitung der Gastgewerbeordnung, wo neben vielen Detailinhalten und Endbürokratisierungs- und Liberalisierungsansätzen v. a. das staatlich vorgegebene Thema des Rauchverbotes zu berücksichtigen sein wird.
In Punkto Klassifizierung steht die Einführung der Zwischenkategorien (4* S, 3* S) zur Diskussion. Grundsätzlich zu überdenken ist jedenfalls auch die Gestaltung der Gastgewerbeförderung, um eine effiziente und effektive Entwicklung garantieren zu können, aufgrund der äußerst zugespitzten finanziellen Lage.

Insgesamt wird ein wesentlicher Arbeitsinhalt der Abschluss der Arbeiten zu einer Südtiroler Dachmarke als prioritäre Zielvorgabe betrachtet. Die bestehende Arbeitsgruppe, die diese Arbeiten vorantreibt, und der auch die SMG und die verschiedenen Sektoren der Qualitätsprodukte angehören, wird innerhalb der nächsten Jahreshälfte ein Konzept für die Einführung und Umsetzung dieses neuen Marketingkonzeptes der Landesregierung vorlegen. 

Im Bereich Handel wird konsequenterweise auch die Überarbeitung des Gesetzes der Südtiroler Schutzmarke notwendig sein, und gemeinsam mit der Handelskammer wird die Zielsetzung der Einführung neuer Produkte mit dem EU-Schutz (GGA und GU) vorangetrieben werden. 

Im Bereich der Handelsordnung wird die Ausarbeitung der Richtlinien für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften in den nächsten Wochen erfolgen, und es sind mehrere Anpassungen der Durchführungsverordnung des Handels vorgesehen (Regelung des Ausverkaufs, Programmierung des Wanderhandels).

Gemeinsam mit den Sozialpartnern werden Richtlinien und Projekte für die Aufwertung der historischen Zentren und unseres Nahversorgungskonzeptes erarbeitet.

Aufgrund der staatlichen Änderungen und einer mangelnden organischen Regelung auf Landesebene, wird eine Gesetzesnovelle zur Regelung der Messetätigkeit in der Provinz Bozen für das heurige Jahr notwendig sein.

Die Situation der Landwirtschaft ist durch den enger werdenden Markt bei verschiedenen viehwirtschaftlichen Produkten weiterhin kritisch. Dies ist auch durch eine weitere Konzentration in der Milchwirtschaft erkennbar. Maßnahmen zur Stützung dieses Bereiches sind vor allem auch deshalb erforderlich, da Produktionsalternativen in den klimatisch und geografisch kritischen Grünlandzonen nur punktuell möglich sind. Diese Diversifizierung wird aber prioritär gefördert, um die Wettbewerbsfähigkeit der kleinbäuerlichen Familienbetriebe nachhaltig zu erhöhen. Durch die Genehmigung der entsprechenden Durchführungsverordnung von Seiten der Landesregierung im Vorjahr sind hier vermehrt Beitragsgesuche zu erwarten.

Für die Obstwirtschaft ist die mögliche weitere Ausbreitung bzw. ein Neuaufflammen des Feuerbrandes ein schwer einzuschätzendes Risiko. Die vorgesehene Finanzierung von Ersatzpflanzen bzw. teilweise Schadensvergütung für eliminierte Obstpflanzen wurde, soweit zum jetzigen Zeitpunkt vorhersehbar, berücksichtigt.

Auch die Vergütung der Trockenschäden im Grünland vom Sommer 2003 muss im kommenden Haushaltsjahr berücksichtigt werden. Ein Teil dieser Schäden wird durch eine Sonderfinanzierung abgedeckt, ein großer Teil muss aber aus Haushaltsmitteln der Landwirtschaft abgedeckt werden.

Absolute Priorität in der Landwirtschaftspolitik hat die Produktion von gesunden Lebensmitteln. Dazu gehören, im Rahmen der Vorsorgetätigkeit für die Sicherheit des Konsumenten und zur Festigung des Konsumentenvertrauens, die Sicherung der Qualität der Nahrungsmittel mit flankierenden Maßnahmen für die Erzeuger und Überwachungsmöglichkeiten für die Kontrollorgane.

Gefördert werden weiters die bäuerlichen Organisationen im Bereich der Vieh-, Milch-, Obst- und Weinwirtschaft, Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität und der Vermarktungsbedingungen der verarbeitenden Genossenschaften sowie einzelbetriebliche Investitionen.

Bedeutend sind auch im vorliegenden Haushalt die Förderungsmittel für das ländliche Bauwesen, wobei auch im Haushaltsjahr 2004 ein Großteil der Finanzmittel in die Verbesserung der Wohnverhältnisse der bäuerlichen Familie fließt. Die geförderten Investitionen sind Voraussetzungen für die Erhaltung einer gesunden Lebensqualität und für die Weiterbesiedlung des ländlichen Raumes. 

Die Land-, forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung betreut 580 Schülerinnen und Schüler. Lebenslanges Lernen wird in der Erwachsenenbildung durch eine aktuelle, kundenorientierte und bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung angeboten.

In der landwirtschaftlichen Forschung werden im kommenden Jahr in über 300 Projekten und Tätigkeiten am Land- und Forstwirtschaftlichen Versuchszentrum Laimburg die Grundlagen für unsere Landwirtschaft erarbeitet und den neuen Herausforderungen ständig angepasst. Dies um die Ökologisierung der Landwirtschaft voranzutreiben, eine naturnahe und qualitätsbewusste Produktion zu unterstützen und den modernen Richtlinien gerecht zu. 

Trotz Budgetverknappung dürfen die forstlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Schutzfunktion des Waldes nicht in Frage gestellt werden; die aktive, naturnahe Waldbewirtschaftung soll weiterhin unterstützt werden sowie Initiativen zur Absicherung einer Mindestwertschöpfung aus dem Wald. Aber auch die Erschließung noch ungenutzter Potentiale, wie beispielsweise die Biomasseenergie aus dem heimischen Wald ist ein wichtiges forstpolitisches Anliegen und nicht zuletzt die Aus- und Weiterbildung im Forstbereich. 

Ein Schwerpunkt des Hochbaues betrifft nach wie vor den Schul- und Hochschulbau.

Der Ausbau der Hauptgebäude der Universitäten von Bozen und Brixen wurde fertiggestellt. Bei der UNI Bozen wird im Jahr 2004 der Bau der Hörsäle durchgeführt. 

Im Schulbau hat man ein hohes Niveau der baulichen Struktur erreicht. Im Bereich der Kulturbauten wird der Neubau des Museions (Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Bozen) ein Schwerpunkt sein, dessen Neubau heuer weiter betrieben wird. Ein weiteres wichtiges Bauvorhaben ist die Restaurierung von Schloss Sigmundskron. Für das neue Bibliothekszentrum in Bozen, in dem alle drei Bibliotheken der Landeshauptstadt zusammengefasst werden, wird im Jahr 2004 die Planung begonnen.

Im Krankenhausbau werden heuer in Bozen, in Brixen und Bruneck die notwendigen Erweiterungsarbeiten begonnen werden. 

Ein wichtiges Ziel des Ressorts für Bauten ist es, die Qualität der Bauten ständig zu verbessern. Wir werden alle Maßnahmen unterstützen um im öffentlichen Bausektor einfacher und billiger zu bauen. Um das zu erreichen hat man eingeführt, dass die Vergabe der Bauaufträge nach dem Prinzip des Bestbieters und nicht nur nach jenem des Billigstanbieters erfolgt; dies um sicherzustellen, dass nur qualifizierte Unternehmen Aufträge erhalten. Bei diesem Verfahren werden neben dem Preis auch andere Kriterien berücksichtigt, wie z. B. Referenzen über vergleichbare ausgeführte Arbeiten, die Berufserfahrung der verantwortlichen Techniker des Unternehmers, angebotene Produkte, Bauzeiten und Ähnliches. 

Im Koalitionsprogramm liegt das Hauptaugenmerk im Bereich der Landesstraßen vor allem auf der Beseitigung von Gefahrenquellen, Sicherheitsmaßnahmen sowie der Sanierung der Brücken. Im Sinne einer vernünftigen Verkehrsplanung bzw. einer Entlastung der Ortschaften durch den Transitverkehr, muss jedoch auch parallel dazu der Ausbau der Hauptverbindungen vorangetrieben werden.

Ein großer Teil der gesteckten Ziele sind letzthin in Angriff genommen worden, zahlreiche Bauvorhaben befinden sich in Ausführung oder stehen vor dem Abschluss. Da es sich dabei teilweise um mehrjährige Vorhaben mit erheblichen Kosten handelt, sind die zur Verfügung gestellten Mittel vorwiegend für die Fortführung und den Abschluss der laufenden Bauvorhaben bestimmt. In der Folge die wichtigsten Bauvorhaben:

Für das 2.Baulos der Variante der SS.12 St. Jakob-Steinmannwald, die Umfahrung von Niederdorf und der Ausbau der Landesstraße nach Ahornach ist im laufenden Jahr die Fertigstellung vorgesehen. 

Zügig voran schreitet auch der Ausbau der Stilfserjochstraße , die mit dem Bau der Steinschlaggalerie Trafoi und der Beseitigung der Engstelle beim Weißen Knott eine weitere Verbesserung erfährt. Mit dem Ausbau des 1.Teilstückes der Landesstraße Ulten-Proveis und dem Einbau verschiedener Sicherheitseinrichtungen auf dem gesamten Streckenverlauf, steht die Verbindung zum Deutschnonsberg vor dem Abschluss. Weitergeführt werden auch die Arbeiten zum Ausbau der Sarntalerstraße im Bereich Halbweg.

Arbeiten, für die 2004 die Arbeitsübergabe erfolgen soll, betreffen die Lawinenschutzgalerie „Unterthurn“ in Sulden, die Erhöhung der Tragfähigkeit der Brücke über den Sinichbach in Hafling und die Beseitigung des Bahnüberganges in Albeins mit Anbindung an den Halbanschluss Autobahn in Brixen Süd.

In diesem Jahr werden zudem die erforderlichen Ausschreibungsunterlagen für folgende Projekte vorbereitet: Ausbau Forst-Töll, Neubau der Passerbrücke über die MeBo, Eggental Tunnel „Kampenn“, Umfahrung Auer mit Anbindung SS.48 Fleimstal, Eppan Neuregelung Kreuzungsbereich am alten Bahnhof mit Unterführung der SS.42 Mendel, Gadertal-Bereich Punt de Fer mit Steinschlaggalerie und Brücke sowie nach Möglichkeit auch die Westumfahrung Brixen. Zügig in Angriff genommen wird auch die Planung der Pustertaler Straße zwischen Mühlbach und Bruneck.

Das Jahr 2004 sieht für die Abteilung Verkehr und Transportwesen als Hauptschwerpunkt die Wiederinbetriebnahme der Eisenbahnlinie Meran-Mals vor. Besonderes Augenmerk wird aber auch auf die vor kurzem begonnen Bauarbeiten für die Landeskraftfahrzeug-prüfstelle gesetzt werden, sowie auf die Fortführung der notwendigen verwaltungstechnischen Verfahren zur Verwirklichung des Landesfahrsicherheitszentrums in Pfatten. 

Ein Schwerpunktziel des laufenden Jahres ist eine noch engere Verzahnung der Bauleit- und Landschaftsplanung.

Der Landschaftsplan soll von einem reinen Unterschutzstellungsplan zu einem vielseitig nutzbaren Gestaltungsinstrument für eine landschaftsverträgliche Flächennutzung auf Gemeindeebene weiterentwickelt werden. Er wird damit ein wichtiger Bestandteil vorausschauender Bodenpolitik.

Landschaftspflegerische und gestalterische Maßnahmen (z. B. dynamischer Heckenschutz, Grün im Siedlungsraum) sollen das charakteristische Orts- und Landschaftsbild einer Gemeinde nicht nur passiv erhalten, sondern aufwerten und zeitgemäß weiterentwickeln.

Raum- und Landschaftsplanung sollen so zusammengeführt werden, dass soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklungsziele langfristig eine hohe Lebensqualität für die Bewohner des betreffenden Raumes gewährleisten.

Die Qualität des Bauens, in- und außerhalb der Ortsbereiche, hat mit der rasanten Bautätigkeit der letzten Jahre, nicht Schritt gehalten. Hier gilt es die fachliche Kompetenz und Qualifikation in den Entscheidungsgremien – auf Gemeinde- und Landesebene – zu steigern. Dies kann nur in enger Zusammenarbeit zwischen Planern und Projektanten sowie den zuständigen Ämtern in Gemeinde und Land erfolgen.

Ziel ist eine eigenständige Architektur zwischen Tradition und Innovation, die – mehr als bisher – die Gegebenheiten des Ortes berücksichtigt.

Das mehrjährige Projekt zur Sanierung der Deponie am Kaiserberg geht weiter, wie auch die Sanierung des Hügels Bozen Süd. Des Weiteren sind die Projektierung des neuen Müllverbrennungsofens auf dem Programm und der Rückbau des alten Kompostwerkes in Bozen.

Weitergeführt wird das Programm zur Errichtung von Recyclinghöfen in verschiedenen Gemeinden, eine Kampagne zur Müllvermeidung ist in Zusammenarbeit mit allen Talgemeinschaften angelaufen

Das Kläranlagenprojekt ist vollständig abgewickelt, allerdings steht die Anpassung von 4 Kläranlagen (von insgesamt 65) an die EU-Grenzwerte auf dem Programm, die Kläranlage von Siffian wird umgebaut. Ein Schlammsilo an der Kläranlage Meran wird dazugebaut. Die zweite thermische Klärschlammverwertung in der süd-westlichen Landeshälfe wird in Angriff genommen. 

Im Bereich Luft und Lärm steht die Errichtung von 2 fixen Messstationen entlang der Autobahn auf dem Programm. Entlang der Eisenbahnstrecke ist  die Errichtung von 17km Lärmschutzwänden an 10 Standorten geplant, wobei der Landesumweltagentur die Planung obliegt.

Das mehrjährige Projekt zum Bau der Erdgasleitung der SNAM von Bozen über Brixen nach Bruneck wird abgeschlossen und im diesjährigen Haushaltsvoranschlag ist dafür der Betrag (ca. 5 Millionen €) für die letzte Rate des Zuschusses und für noch ausstehende Entschädigungszahlungen bereitgestellt.

Die Verhandlungen für die Regelung der Wasserenergie, der diesbezüglichen Konzessionen, Beteiligungen usw. sollen mit den Behörden in Brüssel und Rom und mit den Großkonzernen ENEL und Edison weitergeführt werden.

Auch im Finanzjahr 2004 werden ca. 50% der finanziellen Mittel für die Energieeinsparung für die Finanzierung von Fernheizwerken benötigt. Die restlichen 50% der finanziellen Mittel werden für die Genehmigung der Gesuche für allgemeine Energiesparmaßnahmen, welche in den Jahren 2001/2002 eingereicht wurden, verwendet.

Auch im Jahre 2004 sollen im Rahmen der Förderung regenerationsfähiger Energiequellen Wasserkraftwerke für Almen und Schutzhütten mit einem Beitrag von 80% unterstützt werden. Für die Elektrifizierung ländlicher Gebiete ist ebenso eine Förderung, zwecks Erreichung eines gehobenen Stromversorgungsstandarts, vorgesehen. Für dringende Elektrifizierungsarbeiten sind Projekte in Eigenregie geplant. 

Die zum novellierten Landesraumordnungsgesetz noch fehlenden Durchführungsverordnungen, Richtlinien und Beschlüsse der Landesregierung werden in Zusammenarbeit mit den zuständigen Abteilungen und Ämtern der Landesverwaltung ehestens ausgearbeitet und verabschiedet. Die Digitalisierung der Gemeindebauleitpläne wird weiter vervollständigt, damit diese im Sinne einer größeren Bürgernähe im Internet abgerufen werden können.

Die Arbeitsschwerpunkte der Abteilung Brand- und Zivilschutz konzentrieren sich im laufenden Jahr im Bereich der Vorhersage und Vorbeugung von Naturgefahren.

Im Rahmen eines EU-Projektes mit Tirol, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, mit Graubünden und der Region Friaul-Julisch-Venetien wird innerhalb 2006 ein Erdbebenerhebungsnetz für Südtirol aufgebaut. Damit soll in kurzer Zeit eine möglichst genaue Lokalisierung des Epizentrums und eine möglichst präzise Ermittlung der Magnitude eines Erdbebens ermöglicht werden.

Die Landesregierung wird Richtlinien für die Erstellung der Gefahrenzonenpläne durch die Gemeinden erlassen und falls notwendig entsprechende Gesetzesänderungen vorschlagen. Dadurch werden alle vorhersehbaren hydrogeologischen Gefahren (Erdrutsche, Steinschläge, Murabgänge, Überschwemmungen, Lawinen, usw.) erfasst und verschiedene Gefahrenzonen (rot, blau und gelb) mit urbanistischen Auflagen ausgewiesen. Die Pläne werden von den Landesämtern überprüft; in der Abteilung Brand- und Zivilschutz ist das Hydrografische Amt für den Fachbereich Lawinen zuständig. Anhand der Gefahrenzonenpläne können dann auch gezielte Vorbeugemaßnahmen getroffen und die verbleibenden Restrisiken für Menschen und Sachgüter ermittelt werden.

Das Amt für Zivilschutz wird die Zuständigkeit der Bergrettungsdienste übernehmen. Damit erhalten die Bergrettungsdienste eine einzige Anlaufstelle in der Landesverwaltung, welche auch besser auf deren Bedürfnisse eingehen kann.

Innerhalb der Landesverwaltung werden sämtliche bestehende Zivilschutzpläne gesammelt und eine Grobstruktur des Landeszivilschutzplanes ausgearbeitet.

Das Hydrographische Amt wird ein Hochwasservorhersagemodell für die Etsch ausarbeiten, um ein besseres Management der hydrologischen Krisenszenarien, sowohl zur zeitigen Aktivierung des Hochwasserdienstes als auch zur Unterstützung der Zivilschutztätigkeiten zu ermöglichen.

In der Kulturförderung wird die vielfältige Kulturlandschaft Südtirols mit den vielen unterschiedlichen Trägern schwerpunktmäßig nach dem Subsidiaritätsprinzip unterstützt. Mit der erfolgten Zusammenlegung der Landesmuseen und der geplanten Errichtung einer Servicestelle für private Museen erweitert und verstärkt die Südtiroler Landesregierung die Synergien im Museumsbereich. Neben zahlreichen grenzüberschreitenden Kulturprojekten wird die Landesausstellung 2005 vorbereitet und das 20-jährige Jubiläum des erfolgreichen Ballettsommers Bozen begangen. 

Im Bereich der Jugendarbeit wird das von der Landesregierung beschlossene Jugendförderungsprogramm fortgeschrieben. In das Programm sollen wesentliche Perspektiven (qualifizierte Ausbildung von JugendarbeiterInnen, Ausbau der Fortbildungsmaßnahmen, Entwicklung von Qualitätsstandards, Förderung der Partizipation von Jugendlichen) eingebaut werden. Geplant ist weiters die Errichtung einer Kinder- und Jugendanwaltschaft, die sich für die Interessen der Kinder und Jugendlichen einsetzt. 

Im laufenden Jahr geht es im Bibliotheksbereich um die Umsetzung des erarbeiteten Bibliotheksentwicklungskonzeptes. Schwerpunkte sind dabei die Aufgabenzuordnung für Bibliotheken unterschiedlicher Typologien sowie die Entwicklung von Qualitätssicherungsverfahren zum optimalen Ressourceneinsatz.

Darüber hinaus wird die Leseförderung grenzüberschreitend mit dem Arge-Alp-Leserpreis und mehreren Lesewochen in Schulen und Bibliotheken weitergeführt.

In der Weiterbildung steht auch das kommende Jahr ganz im Zeichen der Qualitätssicherung und der Entwicklung eines gezielten Förderungssystems. Die Verbesserung der Sprachenförderung, auch zur Integration von in Südtirol lebenden Immigranten ist einer der Schwerpunkte.

Das Angebot an Bildungsmedien wird weiter ausgebaut und aktualisiert, da die Nachfrage nach Bildungsmedien in den vergangenen Jahren sehr angestiegen ist. Ebenso sollen auch aktuelle audiovisuelle Geräte im Verleih für Non-Profit-Einrichtungen weiterhin bereitgestellt werden. Ein Medienwettbewerb für Kinder und Jugendliche, der gemeinsam mit dem Bundesland Tirol realisiert werden soll, wird ausgeschrieben.

Die Haupttätigkeit des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler gilt auch im Jahr 2004 der Erhaltung, Pflege und Aufwertung der rund 5000 geschützten Baudenkmäler sowie deren handwerklich- und künstlerisch wertvollen Ausstattung. 

Die Beratung, Genehmigung und Betreuung von Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten, begleitet von der Gewährung von Beiträgen beansprucht nicht nur den größten Teil der Arbeitskraft sondern auch der vorgesehenen Geldmittel.

Das Schwergewicht der Tätigkeiten des Südtiroler Landesarchivs liegt in der Bestandsbeschreibung- Ergänzung und in der Erhaltung der Archivbestände. Für die Benutzung des Bildbestandes durch die Öffentlichkeit ist eine Digitalisierung notwendig.

Die Betreuung der Chronisten wird intensiviert, die Förderung der regionalgeschichtlichen Forschung durch die Drucklegung weiterer Bände in der Veröffentlichungsreihe des Südtiroler Landesarchivs fortgesetzt. 

Eines der Schwerpunkte im Bereich der Schulverwaltung ist sicherlich die Umsetzung der Schulreform in der Grund- und Mittelschule. Hier wird vor allem angestrebt, die autonomen Befugnisse voll auszunutzen, um die besonderen Bedürfnisse unserer sprachlichen Minderheit zu berücksichtigen. 

Der zweite große Schwerpunkt ist die Durchführung der Lehrerwettbewerbe für 900 Bewerberinnen und Bewerber in der Grundschule und über 1000 in Mittel- und Oberschule, sowie die dazugehörige Planung und Durchführung  der jeweiligen Vorbereitungskurse. Für Direktorinnen und Direktoren werden hingegen die außerordentlichen Wettbewerbe abgeschlossen und die ordentlichen Wettbewerbe ausgeschrieben.  

Als drittes Vorhaben sei erwähnt, dass mehrere Kollektivverträge für die  Inspektoren, Direktoren und Direktorinnen und Lehrpersonen erneuert werden. Ein neues und ganz besonderes Anliegen der Schulverwaltung ist es, Maßnahmen für die Sicherung der didaktischen Kontinuität zu setzen. 

Wichtig ist auch unser Vorhaben in der diesjährigen Arbeit, die staatlichen Reformgesetze an die Situation in Südtirol anzupassen, und die Autonomie der Schulen auszubauen. In diesem Zusammenhang nimmt die Kooperation zwischen Schulamt, Berufsschulwesen und Wirtschaft einen besonderen Stellenwert ein. Es sei hier erwähnt, dass für die Weiterentwicklung von Schulen ein neues Konzept zur Aus- und Fortbildung der Schulführungskräfte ausgearbeitet worden ist, das nun zur Umsetzung kommen muss. 

Die Schulfinanzierung setzt die Schwerpunkte vor allem im Bereich der Finanzierung der Kindergärten, der Einrichtung und Ausstattung der Oberschulen, der Begabungsförderung, der Lehrerfortbildung und der Lehrmittel. 

Ein Schwerpunkt des Jahres 2004 der Abteilung Bildungsförderung wird die Harmonisierung der verschiedenen Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler aller Schultypen und –grade sein. Dabei sollen unter anderem auch neue Fördermodelle aufgegriffen werden, die geeignet sind, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Ein typisches Beispiel ist der Aufbau eines Dienstes für die Nachmittagsbetreuung. Der hohe Standard an Studienförderung, der in Südtirol erreicht wurde, soll auch im Jahre 2004 gesichert werden. Um die Inanspruchnahme der einzelnen Förderungen zu erleichtern und zu entbürokratisieren wird das Projekt „Periphere Dateneingabe“ realisiert, das den Familien die Möglichkeit eröffnet, direkt an den Schulen anzusuchen und ihnen auf diese Weise zeitaufwändige Wege nach Bozen erspart. Ein neues Paket an Fördermaßnahmen soll im Hochschulbereich durch die Verabschiedung eines neuen Gesetzes geschnürt werden, um den konkreten Ansprüchen der Freien Universität Bozen angemessen zu  entsprechen. Die bisher übliche Studienförderung durch Studienbeihilfen soll durch die Einführung von Darlehen und die Ausweitung des Heimplatzangebotes für Hochschülerinnen und Hochschüler in Bozen und Brixen ausgebaut werden. Das Erlernen der zweiten Sprache wird durch die Förderung von Intensivsprachwochen ergänzt. 

Angesichts der Tatsache, dass viele Südtirolerinnen und Südtiroler im Ausland studieren, ist es notwendig, sie durch den Aufbau eines konkreten Dienstleistungsangebotes bei der Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufstiteln zu unterstützen. Ein besonderes Augenmerk gilt nach wie vor der Sicherstellung, dass ihn Österreich erworbene Studientitel in Italien weiterhin akademisch anerkannt werden.  

Die Ausbildungs- und Berufsberatung baut aufgrund der vermehrten Nachfrage die Orientierung für Erwachsene aus und erweitert das Dienstleistungsangebot, indem es zusätzlich verschiedene Projekte für Orientierungen durchführt. Im Hinblick auf die schul- und berufskundliche Information werden weitere Schritte zum Aufbau eines Berufsinformationszentrums umgesetzt.  

Die bestehenden Bestimmungen im Bereich der Berufsbildung – Grundausbildung, Spezialisierung und Weiterbildung – sollen zu einem organischen Einheitstext zusammengefasst werden unter Berücksichtigung der pädagogischen, didaktischen und organisatorischen Entwicklung auf europäischer sowie gesamtstaatlicher Ebene.  

Die duale Ausbildung der Lehrlinge soll durch Überarbeitung des Lehrlingsgesetzes verbessert und aufgewertet werden, um einerseits die Gleichrangigkeit im Bildungssystem zu garantieren und andererseits neue Entwicklungen des Biagi-Gesetzes sowie neue Formen der Lehrlingsausbildung zu berücksichtigen. Um den unterschiedlichen Ansprüchen und Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht zu werden, wird die Berufsbildung verstärkt Integrationsarbeit leisten und erstmalig für begabte Jugendliche Angebote bereitstellen.
Im Bereich Gesundheitswesen waren die vergangenen Jahre vom Aufbau wichtiger und notwendiger Basis- und Fachdienste und vom Bau wichtiger Einrichtungen geprägt. Im Jahr 2004 wird es aufgrund der beschränkten finanziellen Verfügbarkeit für das Landesgesundheitswesen darum gehen, eine Reorganisation der Dienste, verbunden mit Einsparungen bzw. Rationalisierungsmassnahmen vorzunehmen.  

Die Abteilung und die Sanitätsbetriebe werden einen großen Anteil ihrer Tätigkeit der Umsetzung der Landesgesetze zur Neuordnung des Gesundheitsdienstens, zur neuen Finanzgebarung und zur Neuordnung der Grund- und Weiterbildung des Gesundheitspersonal widmen.
Für das Jahr 2004 wird die epidemiologische Beobachtung weiters ihre Rolle als Impulszentrum für das ganze Gesundheitswesen ausüben. Ziel wird die Verstärkung und die weitere Qualifikation der epidemiologischen Tätigkeiten sein, mit besonderem Augenmerk auf die Mehrjahresplanung in der Prävention und Gesundheitserziehung, besonders in den Bereichen der Lebensmittel und der Umweltmedizin. 

Prioritär bleibt die Entwicklung des Landesgesundheitsinformationssystem, insbesondere im territorialen Bereich, welcher die Planung aller Gesundheitsdienste an den realen Bedürfnissen messen wird. Die Informatisierung unter Einhaltung der komplexen Gesetzgebung zur Privacy wird in seiner Entwicklung durch die aktive Zusammenarbeit der Sanitätsbetriebe unterstützt. 

Das Dreieck “ärztliche Grundversorgung” + “Sprengel” + “Krankenhäuser” spiegelt das Zentralsystem der Betreuungsorganisation des Landesgesundheitswesen wider. 

Im Sozialwesen wurden für das Jahr 2004 folgende Schwerpunkte gesetzt: 

Der Landessozialplan 2004-2006, mit den Prioritäten und der Planung für die kommende Dreijahresperiode, soll verabschiedet werden. Gleichzeitig wird man mit der Fachplanung in den verschiedenen Bereichen beginnen. Das Problem der Pflegeversicherung soll schnellstmöglich mit den Sozialpartner ausdiskutiert werden und eventuell ein diesbezüglicher Gesetzentwurf dem Landtag vorgelegt werden. 

Ein Programm für die Familie wurde in der letzten Legislaturperiode andiskutiert. Im heurigen Internationalen Jahr der Familie sollen einige Punkte konkret umgesetzt werden. Dazu gehört vor allem der Ausbau der Kleinkinderbetreuung durch weitere Förderung des Tagesmutterdienstes, aber auch weiterer Kleinkinderbetreuungsstätten kleiner Dimension in den größeren Gemeinden sowie auch die konkrete Unterstützung von Familien mit Kindern. 

Die Durchführungsverordnung zum Landesgesetz über die architektonischen Barrieren soll verabschiedet werden und die öffentlichen Körperschaften mit dem Programm zur Beseitigung bestehender Barrieren beginnen. Die Verbesserung der ambulanten Betreuung ist weiter voranzutreiben: vor allem die ambulante Hausbetreuung und die sozialpädagogische Grundbetreuung gilt es auszubauen, um die Notwendigkeit von stationären Aufnahmen weiter einzuschränken und die Informations-, die Beratungs-, die Einzelfallbetreuung aber auch die Gemeinwesenarbeit im Sprengel weiter auszubauen. 

In der stationären und teilstationären Betreuung gilt es die Vorgaben des geltenden Sozialplanes zu erreichen; insbesondere bei den Altenwohnungen und den Tagespflegeheimen gibt es noch Nachholbedarf. 

Zwecks Bekämpfung neuer Armutsformen soll die Schuldnerberatung ausgebaut werden. Förderung der Selbsthilfe, des Volontariates und des Non-Profit-Bereiches. Im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe und der Übernahme von Verantwortung durch Betroffene und engagierte Bürgerinnen und Bürger, werden Beiträge für Selbsthilfeinitiativen und ehrenamtlich Tätige ausgeschüttet.

Im Bereich Vereinswesen steht die Errichtung des Verzeichnisses der Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens an. Mit der Eintragung in dieses Verzeichnis sind steuerrechtliche Vorteile verbunden, wobei über diesen Aspekt sowie über Zugangsvoraussetzungen entsprechende Informationstätigkeit geplant ist. Die erforderlichen Unterlagen zur Eintragung sind in Ausarbeitung.

Ein Schwerpunkt in der Entwicklungszusammenarbeit ist heuer ein vom italienischen Außenministerium finanziertes Entwicklungsprogramm für die Balkanländer Bosnien-Herzegowina und Rumänien, wobei das Programm sich vor allem an soziale Schwache (Waisenkinder, Menschen mit Behinderung, psychisch Kranke) wendet.

In der Bewusstseinsbildung steht das Thema „fairer Handel“ im Vordergrund: Veranstaltungen, Tagungen etc. sollen diesen Aspekt der internationalen Handelsbeziehungen durchleuchten.

Im Bereich der Heimatfernen und Grenzpendler wird die Informationsbroschüre, die vor allem nützliche rechtliche Fragen erörtert, neu aufgelegt, zumal durch verschiedene Gesetzesänderungen eine Überarbeitung vonnöten ist.

Verbraucherinformation ist der gemeinsame Nenner der Projekte im Sachgebiet Verbraucherschutz: ein Handbuch für die Verbraucher soll Basisinformationen vermitteln, über Internet ist eine Rechtsberatung sowie ein Telefontarifrechner vorgesehen, eine Filmreihe in Zusammenarbeit mit dem RAI-Sender Bozen soll ein breites Publikum über Rechte des Verbrauchers informieren. Weiters soll die Tätigkeit der Südtiroler Verbraucherzentrale und des europäischen Verbraucherzentrums tatkräftig unterstützt werden. 

Der Bereich Zivildienst steht ganz im Zeichen der Abschaffung des obligatorischen Zivildienstes und der Einführung des freiwilligen Zivildienstes, insofern soll die Informationstätigkeit über letzteres verstärkt werden. Die von der Landesregierung eingesetzte Arbeitsgruppe, welche die Aufgabe hat Vorschläge für die Förderung des freiwilligen Dienstes zu erarbeiten, wird ihre Tätigkeit mit einem Bericht abschließen und der Landesregierung die entsprechenden Vorschläge unterbreiten. Im Laufe des Jahres soll der Entwurf für ein eigenes Landesgesetz zum freiwilligen Zivildienst erarbeitet werden.

Aus dem Sachgebiet des geförderten Wohnbaus ergeben sich für das Jahr 2004 folgende Arbeitsschwerpunkte:

· Fortführung des Bauprogrammes des Institutes für den sozialen Wohnbau 2001-2005 einschließlich des Baues von Arbeiterwohnheimen und einem Wohnheim für das Krankenpflegepersonal.

· Gewährung des Wohngeldes an über 6.000 Familien. Damit werden die Mieter, die auf dem freien Markt eine Wohnung anmieten und die Voraussetzungen besitzen, um eine Wohnung des Wohnbauinstitutes zu besetzen, was die Belastung durch die Miete betrifft, im wesentlichen den Instituts-Mietern gleichgestellt.

· Gewährung von Förderungen für den Bau, Kauf und Wiedergewinnung von Wohnungen zum Eigenbedarf. Es wird geschätzt, dass auch im Jahr 2004 wieder ca. 2500 Gesuche finanziert werden müssen. Finanzierung des Ankaufes und der Erschließung von gefördertem Bauland. Es ist davon auszugehen, dass  auch im Jahre 2004 der Erwerb und Erschließung von ca. 12 ha Bauland zu finanzieren sind. Gesondert zu berücksichtigen ist der Bedarf der Landeshauptstadt. Für die Gemeinde Bozen ist die Erschließung der neuen Wohnbauzone in der Kaiserau-Bivio zufinanzieren.
In diesem Jahr müssen auch in den Bereichen Sport und Freizeit einige Einsparungen vorgenommen werden.  Davon sollen aber nicht die Tätigkeiten der Vereine betroffen sein, so dass die Weiterführung und Entwicklung des Rechtes auf sportlicher Betätigung aller Bevölkerungsschichten nicht beschnitten ist, sondern Einsparungen sollen vor allem beim Anlagenbau erzielt werden.

Natürlich bedeutet dies aber nicht, dass die Verpflichtung einer besseren Sportstättenentwicklung im Hintergrund steht, sondern es soll getrachtet werden, die Ansprüche der sportbegeisterten Bevölkerung Südtirols durch gezielte Förderungen zufrieden zu stellen. Daher sind nicht sosehr neue Großsportanlagen zu verwirklichen, sondern die bestehenden den neuen Anforderungen anzupassen und flächendeckend kleine Infrastrukturen zu verwirklichen. 

Weitere Projekte sind die ASTAT Befragung der Sport- und Freizeitvereine und die Begleitung verschiedener Projekte zum Europäischen Jahr der Erziehung durch Sport. Nicht zuletzt soll das Verhältnis zwischen dem CONI und Bozen, nach Ausräumen aller noch offenen Fragen, durch den Abschluss eines neuen Einvernehmensprotokolls verbessert werden. 

Auch für das Finanzjahr 2004 konnte man sich im Koordinierungskomitee für die Gemeindefinanzierung auf den Zuweisungsschlüssel 13,5% der Kompetenzeinnahmen des Titel I des Landeshaushaltes einigen, so dass über die Lokalfinanzen den Gemeinden 389.735.000 Euro zufließen können, wovon rund 221.401.000 Euro für die laufenden Ausgaben der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften zweckgebunden werden. 

Für die Errichtung von Altenpflegeheimen und Altenwohnungen werden Gelder im Ausmaß von wenigstens 12.500.000 Euro von der Region für die Gemeinden erwartet, Einrichtungen die von besonderer Notwendigkeit und Dringlichkeit sind. Die Schulbauprogramme und das übergemeindliche Radwegenetz bilden weitere Schwerpunkte. Die Neubelebung und Neugestaltung der Dörfer in Randgebieten wird über den Strukturfonds des EU-Ziel 2 vorangetrieben. Eine neue Erfahrung stellt der Rat der Gemeinden dar, der seine Tätigkeit beginnen wird. Von ihm erwarte ich mir eine aktive Mitarbeit, wenn es um die Fragen der Gemeinden in gesetzgeberischer und verwaltungsmäßiger Hinsicht geht. 

Die Landesregierung wird weiterhin die Gemeinden vor allem in der Form der Beratung begleiten. Auch im laufenden Finanzjahr müssen sich alle Gemeinden über 1200 Einwohner an den Zielen des Stabilitätspaktes beteiligen, um vor allem die laufenden Ausgaben einzudämmen und damit am allgemeinen Sparkurs der öffentlichen Haushalte ihren Beitrag zu leisten. 

Die Informationstechnik ist heute das wichtigste Arbeitsinstrument für eine bürgernahe wirtschaftliche und leistungsfähige Verwaltung.

Das zentrale Anliegen besteht darin, mit den verfügbaren Haushaltsmitteln zwei Zielsetzungen umzusetzen: das bestehende Leistungsangebot zu halten und es an die sich ändernden normativen Anforderungen anzupassen, wobei durch den sparsamen Umgang mit den Haushaltsmitteln, durch die Vereinheitlichung und Standardisierung der Verwaltungsverfahren und der Formblätter zumindest ein Teil der erforderlichen Ressourcen für den weiteren Ausbau des Informationssystems und für dessen Anpassung an die technologische Entwicklung verfügbar gemacht werden soll. 

Mit 1. Februar 2004 sind über 300 Regionalbedienstete der in Südtirol gelegenen Grund- und Katasterämter endlich an das Land übergegangen. Es handelt sich um einen weiteren Schritt zur Vervollständigung der Zuständigkeiten des Landes, mit dem Ziel, den Bürgern effiziente und aufeinander abgestimmte öffentliche Dienste anzubieten. Das gesamte Plansoll des vom Land bezahlten Personals inklusive Lehrpersonal wird im Finanzgesetz mit 6.914 Vollzeiteinheiten festgeschrieben. Im Rahmen dieses Plansolls werden mit Beschluss der Landesregierung die Stellenkontingente der verschiedenen Verwaltungs- und Schuldienste bestimmt. Die Besetzung von frei werdenden Stellen unterliegt in Zukunft der vorhergehenden Überprüfung über deren effektiven Bedarf. Die Erhöhung der für 2004 vorgesehenen Personalkosten ergibt sich aufgrund der in den vorausgehenden Kollektivverträgen vorgesehenen Gehaltserhöhungen und der entsprechenden Gehaltsnebenkosten. 

Die Kollektivvertragsverhandlungen für den Landesschulvertrag sowie für das Kindergartenpersonal sind im Gange. Dank der neuen Durchführungsbestimmung zur Schule, die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, wird es nach und nach möglich sein, einen einheitlichen Schulvertrag abzuschließen. Dem Lehrpersonal der Grund-, Mittel- und Oberschulen wird die Möglichkeit eingeräumt werden, dem regionalen Laborfonds beizutreten. 

Dies sind die Leitlinien, an die sich die von mir geführte Landesregierung im laufenden Jahr 2004 halten will und die nach Genehmigung des vorliegenden Haushaltsvoranschlages und des entsprechenden Finanzgesetzes durch den Landtag umgesetzt werden können.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass das Finanzministerium und der Staatskämmerer in den vergangenen zwei Jahren anerkannt haben, dass das Land Südtirol bei der Erarbeitung des Haushaltsvoranschlages sowohl die europäischen Vorgaben als auch jene des Stabilitätspaktes zur Beschränkung der öffentlichen Ausgaben erfüllt. Wir werden diesen Weg, der uns gegenüber den anderen öffentlichen Verwaltungen in Italien eine bevorzugte Stellung einnehmen lässt, weiter gehen.

Unser Ziel ist es, mit einer ausgeglichen Haushaltspolitik, die der gesamten Bevölkerung zu Gute kommt, an einem modernen, mehrsprachigen Südtirol mit einer hohen Lebensqualität und sozialen Sicherheit weiterzubauen. 
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